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Lange gut leben.  
Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen.

• Ambulante Pflege
• Ambulant betreute  

Wohngemeinschaften
• Angebote für pflegende 

Angehörige
• Erste Hilfe Kurse
• Fahrdienst
• Ganztagsschulangebote
• Hausnotruf

• Kindertageseinrichtungen
• Kleiderkammern
• Krankentransport
• Mobiler Notruf
• Pflegeberatung
• Rettungsdienst
• Rotkreuzkurse
• Schulbegleitung
• Tagespflege für Senioren

DRK-Kreisverband  
Celle e. V.

Unser Angebot
 
Wir unterstützen zuverlässig und beraten Sor-
geberechtigte, Einrichtungen und Interessierte 
rund um das Thema Schulbegleitung.

Ziel ist, dass durch eine gute Kooperation aller Beteiligten, 
die Kinder und Jugendlichen von einer Schulbegleitung pro-
fitieren. 

Beraten, unterstützen und begleiten: 

• Bei der Antragstellung und dem Austausch  
mit dem Kostenträger.

• Bei der bedarfsgerechten Auswahl der  
geeigneten Schulbegleitung.

• Alle Beteiligten bei fachlichen Herausforderungen,  
Konflikten oder Fragen zur Schulbegleitung.

• Durch die Teilnahme an Hilfeplangesprächen.
• Durch Vernetzung der fachlichen Richtungen,  

welche bei der Betreuung der Kinder und  
Jugendlichen mitwirken. 



Was ist eine individuelle 
Schulbegleitung? 
 
Die Schulbegleitung ist eine Form von persönlicher 
Assistenz von Kindern und Jugendlichen und ist eine 
ambulante Leistung der Eingliederungshilfe (nach 
SGB IX). Sie bietet eine individuell abgestimmte 
Unterstützung an, um den Schulalltag mit seinen 
vielfältigen Herausforderungen meistern zu können.  
 
Wer hat Anspruch auf eine Schulbegleitung?
Kinder und Jugendliche mit einer Entwicklungsverzögerung, 
körperlich-motorischen Beeinträchtigungen oder einer Hör- Seh- 
oder Mehrfachbehinderung haben einen gesetzlich verankerten 
Anspruch auf eine individuelle Schulbegleitung (§112, SGB IX). 
Die Beantragung einer Schulbegleitung erfolgt durch die Sorge-
berechtigten beim zuständigen Leistungsträger. Dieser entschei-
det über den Bedarf und den Umfang der Schulbegleitung. 

Warum Schulbegleitung?
Sie schafft das Gefühl von Sicherheit, gibt Orientierung und 
schätzt die Bereicherung der Besonderheit des Einzelnen wert. 
Sie sieht und fördert die Weiterentwicklungspotenziale des an-
vertrauten Kindes oder Jugendlichen. 

Die Gestaltung der Schulbegleitung richtet sich nach dem indivi-
duellen Bedarf des Kindes oder Jugendlichen. 

Wie kann Schulbegleitung u. a. unterstützen?
• Teilnahme am Unterricht. 
• Hilfe bei der Strukturierung des Schulalltags.
• Förderung der Konzentration und Lernbereitschaft.
• Förderung der Selbstständigkeit.
• Fähigkeiten und Talente erkennen und unterstützen.
• Unterstützung bei der Umsetzung der schulischen 

 Anforderungen in Absprache mit den Lehrkräften.
• Emotionale Unterstützung und Stärkung der 

 Persönlichkeit.
• Dem Kind/Jugendlichen zuhören und für seine  

Belange da sein, dem Kind eine Stimme geben.

Warum das DRK als Anbieter wählen?
• Weil wir auf einen umfangreichen Pool an Schulbeglei-

tern zugreifen können.
• Weil wir unseren Schulbegleitern eine zertifizierte drei-

monatige Weiterbildung zukommen lassen. 
• Weil unsere Schulbegleiter regelmäßig an Fortbildungen 

und Superversionen teilnehmen. 
• Weil wir als Deutsches Rotes Kreuz den Menschen in 

den Mittelpunkt seines Handelns stellen.
• Weil wir Sie individuell und vertraulich beraten. 

„Keine zwei Kinder sind gleich.
Aber das haben sie alle gemeinsam.“

„Kinder sind Gäste, die  
nach dem Weg fragen.“

(Maria Montessori)

Die Aktion Mensch unterstützt  
die individuelle Schulbegleitung 
im DRK-Kreisverband Celle e.V.
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